
Stadt Zürich
Gemeinderat GR Nr. 2022/ 440

14. September 2022

von Dominik Waser (GRÜNE)
und Patrick Tscherrig (SP)

und 2.8 Mitunterzeichnenden

Motion

Der Stadtrat wird beauftragt, eine Verordnung für ein neues Vergütungsmodell für die
Stromrücklieferung aus Photovoltaik-Anlagen vorzulegen, welches die folgenden Kriterien
bestmöglich erfüllt: 1. das Vergütungsmodell soll zur maximalen Ausnutzung der jeweiligen
Dachflächen führen und 2. die Amortisation der PV-Anlagen über die erwartbare Lebensdauer
ermöglichen. 3. Es sollen wenn nötig neue Vergütungswerkzeuge geschaffen werden.

Begründung:

EWZ vergütet heute ins Netz eingespeisten Solarstrom mit einem fixen Hoch- (8.5 Rp./kWh)
und Niedertarif (4.45 Rp./kWh). Häufig reicht diese Vergütung nicht aus, als dass die
Hauseigentümerinnen das ganze Hausdach oder die ganze Fassade mit PV-Modulen
ausstatten. Sie decken oft nur einen Teil der verfügbaren Fläche und optimieren damit die
Produktion vor allem auf den Eigenbedarf im Haus. Um die Energiewende voranzubringen,
müssen aber möglichst alle Investitionswilligen die gesamte Dachfläche für die
Stromproduktion nutzen. Dies gelingt nur, wenn die Vergütungen der EWZ entsprechende
Anreize setzen.

Ein denkbares Modell wäre beispielsweise, dass grundsätzlich der vierteljährlich gemittelte
Marktpreis vergütet wird. Allerdings würde ein Mindestpreis für Phasen mit sehr tiefen
Marktpreisen festgelegt, um zu verhindern, dass die Amortisation der Anlage gefährdet
wird. Eine weitere Option wäre die vollständige Vergütung der Gestehungskosten.
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